
 
 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 der 
Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Waldbrunn folgende  

1. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung: 
 
 
 

1. Änderungssatzung 
 
 

§ 1 (Änderung von § 4 Grabnutzungsgebühr) 
 

 

An § 4 Abs. 1 der Friedhofsgebührensatzung wird folgender Buchstabe e) 
angefügt: für eine Baum-Urnengrabstätte 720 € 
 
 
 

§ 2 (Inkrafttreten) 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Waldbrunn, den 13.03.2019 
 
gez. 
 
Hans Fiederling 
Erster Bürgermeister 


